
 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



14.08.2021 Rüter 

Udo Raabe hat im Haller Kreisblatt Versmold (24.10.2019) und in der Haller Zeitung 
(30.01./01.02.2020) der Welt kundgetan, dass er ein „empörter Betriebsrentner“ ist und dagegen 
protestiert, dass er seit Einführung des „Gesetzes zur Modernisierung des Gesundheitswesens 
(GMG)“ ab 01.01.2004 nach § 248 SGB V den vollen Beitragssatz (100%) anstatt vorher den halben 
(50%) bei den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen auf Versorgungsbezüge (Betriebsrenten) 
zahlen muss. Das empfindet er als zutiefst ungerecht, wobei er dadurch noch kein Einzelschicksal 
erleidet, denn Menschen, die sich als zutiefst ungerecht behandelt sehen, gibt es in unserer 
Gesellschaft wie Sand am Meer. 

Er will „mehr Druck auf die Entscheider in der Politik ausüben“, obwohl diese vor kurzem höhere 
Freibeträge auf Betriebsrenten eingeführt hat (GKV-Versichertenentlastungsgesetz vom 11.12.2018, 
https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-O/ Referenznr. [IG_O-PL_406]). Udo Raabe will also 
die Politik dazu bewegen die Verdoppelung der Beitragssätze in § 248 SGB V zurück zu nehmen, 
obwohl seinesgleichen das schon seit 17 Jahren probieren und obwohl die Politiker ja gerade mit der 
Gesetzesänderung das gegenteilige Ziel hatten: mehr Geld in die Kassen zu bekommen. Wenn er 
sich da mal nicht „verdrückt“. Schließlich ist die Verdoppelung ab 2004 für laufende Verträge zwar 
moralisch höchst anrüchig, aber seit wann haben Politiker einen moralischen Standpunkt auch nur 
ansatzweise ernst genommen geschweige denn verinnerlicht. Im Übrigen hat das 
Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass diese Verdoppelung rechtens ist (1 BvR 2137/06 vom 
28.02.2008). 

Insofern ist das Herumgeeier der Helden beim Thema „was könnte man juristisch dagegen 
unternehmen“ völlig verständlich, denn die Antwort ist klar und eindeutig: NICHTS; die Verbeitragung 
mit 100% Beitragssätzen ist LEGAL. 

Nun erzählen uns diese „Kämpfer fürs Konto“ allen Ernstes, wir würden am selben Strang ziehen und 
nahezu gleiche Ziele verfolgen. Ein gemeinsamer Kampf wäre doch in beiderseitigem Interesse. Das 
ist keineswegs der Fall, im Gegenteil.  

Wir in der „Interessengemeinschaft GMG-Geschaedigte“ setzen uns dafür ein, dass die bestehenden 
Gesetze von allen eingehalten werden. Wir haben keinen Bedarf den § 229 SGB V ändern zu lassen, 
denn der bestehende Gesetzestext hat weder vor 2004 noch danach erlaubt, dass unsere Sparerlöse 
aus Kapitallebensversicherungen rechtsbeugend in Betriebsrenten umgedeutet und verbeitragt 
werden. Das, was uns widerfährt, ist nicht legal, sondern HOCHGRADIG KRIMINELL. Wir haben nicht 
die Absicht mit den Politikern darüber zu diskutieren, denn diese sind die Hauptverantwortlichen für 
die Einführung und die Durchführung dieses staatlich organisierten Betrugs auf Basis von 
Rechtsbeugung und Verfassungsbruch und die Kriminalisierung der Judikative. 

Es kann sein, dass den DVG-Vereinsmeiern zu Ohren gekommen ist, dass die Politiker (z.B. im 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages) langsam anfangen zu begreifen, dass der Wunsch 
nach Änderung § 248 SGB V und das Verlangen nach Einhaltung des § 229 SGB V zwei völlig 
unterschiedliche Paar Stiefel sind, und sie versuchen deshalb uns mit ihrem schwachsinnigen 
„gemeinsam sind wir stark“ vor ihren Karren zu spannen. 

Leidtun können einem nur die DVG Mitglieder, die wie wir eine Kapitallebensversicherung hatten oder 
noch haben, und denen solche Politiker-Marionetten des DVG dauernd einzureden versuchen, dass 
sie eine Betriebsrente hätten und deshalb im richtigen Club gelandet seien. Aber wie sagt der 
Volksmund so treffend: „Dummheit schützt vor Strafe [Schaden] nicht“.  

https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-O/

